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Prüfungsberechtigungen für das WiSe 2024/25 

Die Prüfungsberechtigungen für o.g. Zeitraum wurden von den Prüfungsausschüssen für die 

beantragten Prüfer:innen erteilt. Die aktuellen Listen der Prüfungsberechtigungen für 

Master-Arbeiten in den Master-Studiengängen CAN und KPPalt/neu werden im Internet 

veröffentlicht.  

 

Auswertung der Prüfungsperiode SoSe 2024 

Der Prüfungsausschuss hat die Prüfungsperiode des SoSe 2024 diskutiert und ohne 

Notenverteilungen mit der Betrachtung eventueller Problemfälle ausgewertet. Die 

Prüfungsdurchführung in der Prüfungsperiode des SoSe 2024 wurde als ordnungsgemäß 

bestätigt. 

 

Master-Studierende ab dem 7. Fachsemester 

Im Master-Studiengang CAN gibt es 4 Studierende sowie im Master-Studiengang KPP 6 

Studierende, die die gesetzliche Regelstudienzeit von 4 Fachsemestern um mehr als 2 

Semester überschritten haben. Die Informationsbriefe zur Überschreitung der 

Regelstudienzeit nach § 3 Abs. 1 Satz 2 Master-Prüfungsordnung werden dieses Semester 

an vier Studierende versendet.  

 

Angebot von CAN-Wahlpflichtmodulen 

Der Prüfungsausschuss weist auf die Möglichkeit der Strukturellen Anrechnung von 

Wahlpflichtmodulen hin, wenn der „Sinn und Zweck“ des CAN-Wahlpflichtbereiches erfüllt 

ist. Link zu Informationen und dem Formular im Rahmen der Strukturellen Anrechnung. Bei 

erreichten 12 Leistungspunkten im Wahlpflichtbereich bestehe die Möglichkeit der 

Anrechnung eines unbenoteten Moduls mit 3 Leistungspunkten. Das Bachelor-Modul Psy-

Ba-WP1 besteht auf reinem Bachelor-Niveau und kann daher nicht im Wahlpflichtbereich 

des Masters angerechnet werden.  

 

Handreichung zu Rechten und Pflichten der Studierenden und Prüferinnen und 

Prüfern bei der Einsicht in Prüfungsunterlagen 

Der PA verweist auf die mit Schreiben von Prof. Kobel vom 17.10.2024 verteilte o.g. 

Handreichung des Justitiariates vom 26.09.2024. 

 

Einheitlicher Abmeldezeitraum auf Grund Senatsbeschluss vom 12.06.2024  

Der Senat hat am 12.06.2024 die TU-einheitliche Abmeldefrist von 3 Werktagen vor der 

Prüfung beschlossen. Dies wird ab dem 01.01.2025 so umgesetzt. 

 

Anonymisierung von Prüfungsleistung 

In der Sitzung vom 14.08.2024 hat der Senat die Art der Anonymisierung von 

Prüfungsleistungen mittels Deckblattes und der Verwendung von Matrikelnummern 

beschlossen. Eine digitale Variante soll ab 2025 erarbeitet werden und die Verwendung der 

Matrikelnummern ablösen. 

https://tu-dresden.de/mn/psychologie/studium/internationales/studieren-im-ausland-outgoing-students#section-9
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Prüfungseinschreibung 

Die Einschreibung zu den Wiederholungsprüfungen in der Prüfungsperiode des WiSe 

2024/25 findet vom 18.10. – 28.10.2024 über selma statt. 

Die Einschreibung zu den regulären Prüfungen in der Prüfungsperiode des WiSe 2024/25 

wird vom 06.01. – 20.01.2025 über selma stattfinden. 

 


